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Zeitgenössische Stimmen zur Rechtslage des alten Deutschen Reichs

Samuel von Pufendorf, Über die Verfassung des deutschen Reichs

§ 9 Deutschland ein unregelmäßiges Gebilde

Es bleibt also nichts übrig, als Deutschland, wenn man es nach den Regeln der Politik
 classifizieren will, ein unregelmäßiges und fast monströses Staatsgebilde (irregulare aliquod et monstro simile) zu nennen, wie es, glaube ich, kein zweites auf dem Erdkreis gibt, das im Laufe der Zeit durch die träge Nachgiebigkeit der Kaiser, durch den Ehrgeiz der Fürsten, die Ruchlosigkeit der Pfaffen, die Fraktionen der Stände und die daraus entsprungenen Bürgerkriege aus der einstigen Monarchie entstanden ist. Jetzt ist daher Deutschland  weder eine Monarchie, auch nicht einmal eine beschränkt, wenn auich gewisse Formen darauf hindeuten, noch auch, genau genommen, ein Föderativstaat, sondern ein Mittelding zwischen beiden. _Dieser Zwitterstand aber ist der Grund einer zehrenden Krankheit und fortwährender innerer Umwälzung, indem auf der einen Seite der Kaiser nach Wiederherstellung einer monarchischen Herrschaft, auf der anderen die Stände nach völliger Unabhängigkeit streben. Und wie es die Natur aller Degenerationen ist, wenn sie einmal von dem ursprünglichen gesunden Zustande bedeutend abgewichen sind, in schneller Entwickelung und gleichsam von selbst sich dem anderen Extrem zu nähern, während sie sich nur unendlich schwer auf ihre Urform wieder zurückführen lassen; und wie man einen Felsblock leicht einen Berg hinunterrollen, aber nur mit unsäglicher Anstrengung wieder hinaufwälzen kann, so wird auch Deutschland ohne die erschütternsten Bewegungen und eine gänzliche Umwälzung aller Verhältnisse sich nicht wieder in die Form einer Monarchie zwängen lassen, sondern es nähert sich mehr und mehr der Verfassung einer Föderation von Bundesgenossen ungleichen Rechts, indem die Stände die Hoheit des Kaisers gebührend anzuerkennen und zu ehren haben, insofern er außer durch die Symbole der königlichen Macht auch durch ein höheres Ansehen und gewisse Rechte sich vor ihnen auszeichnet.

Johann Jacob Moser, Neues Teutsches Staatsrecht, Bd. I, 1766, Capitel I § 21

Teutschland wird auf teutsch regiert und zwar so, daß kein Schulwort oder wenige Worte oder die Regierungsart anderer Staaten dazu schicken, unsere Regierungsart begreiflich zu machen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Verfassung Deutschlands, 1802

Deutschland ist kein Staat mehr. Die älteren Staatsrechtslehrer, welche darauf ausgingen, von der deutschen Verfassung einen Begriff festzusetzen, konnten über diesen Begriff nicht einig werden, bis die Neuern aufgaben, ihn zu finden, und das Staatsrecht nicht mehr als eine Wissenschaft, sondern als eine Beschreibung von dem, was empirischer Weise, ohne einer vernünftigern Idee sich anzupassen, vorhanden ist, behandeln und dem deutschen Staaten nichts mehr als den Namen eines Reichs oder eines Staatskörpers geben zu können glauben. 

Es ist kein Streit mehr darüber, unter welchen Begriff die deutsche Verfassung falle. Was nicht mehr begriffen werden kann, ist nicht mehr. Sollte Deutschland ein Staat sein, so könnte man den Zustand der Auflösung dieses Staates nicht anders als mit einem auswärtigen Staatsrechtsgelehrten Anarchie nennen, wenn nicht die Teile sich wieder zu Staaten konstituiert hätten, denen weniger ein noch bestehendes, als vielmehr die Erinnerung eines ehemaligen Bandes noch einen Schein von Vereinigung läßt, so wie die herabgefallenen Früchte noch ihrem Baum angehört zu haben daran erkannt werden, daß sie unter seiner Krone liegen; aber weder die Stelle unter ihm, noch sein Schatten, der sie berührt, retten sie vor Fäulnis und der Macht der Elemente denen sie iztz gehören.

�	1667 erschienen unter dem Titel Severini de Monzambano Veronensis De statu imperii germanici ad Laelium fratrem dominum Trezolani Liber unus


�	Hier im Sinne dessen gebraucht, was wir heute unter der Allgemeinen Staatslehre verstehen.


�	Zitiert nach Georg Lasson, Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie Hegels, 2. Aufl. 1923, S. 3 ff. Die Einleitungssätze dieser Schrift sind als „Hegels Obstbaum-Parabel“ bekannt geworden.





